GasGVV

Verordnung tber

Allgemeine Bedingungen fir die
Grundversorgung von Haushaltskunden

und die Ersatzversorgung mit

Gas aus dem Niederdrucknetz
(Gasgrundversorgungsverordnung — GasGVV)

Stand Oktober 2008

Verordnung des Bundesministers fir Wirtschaft und Technologie
vom 26. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2391, 2396), zuletzt gedndert durch Verordnung
vom 17. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2006)

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588838. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.



Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fir die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung
mit Gas aus dem Niederdrucknetz
(Gasgrundversorgungsverordnung — GasGVV)’

VVom 26. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2391, 2396), zuletzt gedndert durch Verordnung
vom 17. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2006)

Auf Grund des § 39 Abs. 2 in Verbindung mit § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970) sowie mit § 1 Abs. 2 des Zustandigkeitsanpas-
sungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165) und dem Organisationserlass vom
22. November 2005 (BGBI. | S. 3197) verordnet das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fr Ernéhrung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz:
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

8§81 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) DieseVerordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversorgungsunter-
nehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1
des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Be-
stimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen
Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen
fir die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt fir ale
nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsvertrage, soweit diese nicht vor dem
8. November 2006 beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Er-
satzversorgung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunternehmen, das
nach 8§ 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung
mit Gas durchfuihrt.

82 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere
Wei se zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden un-
verzlglich in Textform zu bestétigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, Uber das der Grundversorger die
Grundversorgung durchfiihrt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnah-
me von Gas unverziiglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die
Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein
anschlieflendes Lieferverhdtnis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begriindet
hat.

(3) Im Vertrag oder in der Vertragsbestétigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen ein-

schliefflich der ergénzenden Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren

ist der Kunde ausdrticklich darauf hinzuwel sen, dassA nspriichewegenVersorgungsstorungen

im Sinne des 8 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden kdnnen. Der

Grundversorgungsvertrag oder die Bestétigung des Grundversorgers in Textform sollen eine

zusammenhangende Aufstellung aler fir einen Vertragsschluss notwendigen Angaben ent-

halten, insbesondere

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname,
Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers oder des Aufstellungsorts des Zahlers,

3. Gasart, Brennwert und Druck,

4. unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, soweit
der Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgefihrt wird
(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse).

Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, diese dem

Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen.
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(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss
und in den Féllen desAbsatzes 1 Satz 2 mit der Bestétigung des Vertragsschlusses sowie auf
Verlangen den Ubrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhéndigen.
Satz 1 gilt entsprechend fiir die ergénzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger
offentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu verdffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhangig gemacht
werden, dass Zahlungsriicksténde eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

8§83 Ersatzversorgung

(1) Fur die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die 8§ 4 bis 8,
10 bis 19 und 22 sowie fir die Beendigung der Ersatzversorgung nach 8 38 Abs. 2 Satz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Mal3gabe, dass
der Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schét-
zen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverztiglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des
Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls
mitzuteilen, dass spétestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gas-
bezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlichist; auf § 2 Abs. 2
ist hinzuweisen.

Teil 2
Versorgung

§4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist fiir die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten
|eitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. Aus-
genommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energie-
quellen.

85 Art der Versorgung

(1) Welche Gasart fir das Vertragsverhaltnis mal3gebend sein soll, ergibt sich aus der Gasart
des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, tiber
die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeu-
gungs- oder Bezugsverhéltnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der fir die Beliefe-
rung des Kunden maf3gebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergénzenden Be-
stimmungen des Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage,
Uber die der Kunde Gas entnimmt.

(2) Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergiinzenden Bedingungen werden jeweils
zum Monatsbeginn und erst nach offentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs
Wochen vor der beabsichtigten Anderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, zu den beabsichtigten Anderungen zeitgleich mit der 6ffentlichen Bekanntgabe eine brief-
liche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Anderungen auf seiner Internetseite
zu veroffentlichen.

(3) Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergénzenden Bedingungen werden gegen-
tiber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgeméfen Kiindigung des Vertrages
mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsel s des Versorgers durch entsprechenden
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung nachweist.
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86 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die fiir die Durchfiihrung
der Grundversorgung erforderlichen Vertrége mit Netzbetreibern abzuschlie3en. Er hat die
ihm moglichen Mal3nahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu
dessen Nutzung der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den
jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur Verfiigung zu stellen. Das Gas
wird im Rahmen der Grundversorgung fur die Zwecke des L etztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des

Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und fur die Dauer des Grundversorgungsvertrages

im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Mafigabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfii-

gung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschrankungen
vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach
§ 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgemal3en Lieferung
von Gasdurch hthere Gewalt oder sonstige Umsténde, deren Beseitigung ihm nicht mdglich
ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bel Unregelmaidigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit
es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leis-
tungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maf3-
nahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen
Kunden auf Verlangen unverzuglich tber die mit der Schadensverursachung durch den Netz-
betreiber zusammenhéangenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.

§7 Erweiterung und Anderung von Anlagen und Ver brauchsger dten;
Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Anderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusétzlicher

Gasgeréte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungs-

groflen éndern. Ndhere Einzelheiten Uber den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger

in ergénzenden Bedingungen regeln.

Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

88 Messeinrichtungen
(1) Dasvom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b
des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprii-
fung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Prifstel-
leim Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf
Priifung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu
benachrichtigen. Die Kosten der Prifung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last,
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen iberschreitet, sonst dem Kun-
den.
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8§89 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Auswel s versehenen Beauf-
tragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt
zu seinem Grundstiick und zu seinen R&umen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung
preislicher Bemessungsgrundiagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 er-
forderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder
durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat
dafir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zuganglich sind.

8§10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung,soistder Grundversorger
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dieseist flr die Dauer desunbefugten Gebrauchs,
langstens aber fur sechs Monate, auf der Grundlage einer téglichen Nutzung der unbefugt
verwendeten Geréte von bis zu zehn Stunden nach dem fiir den Kunden geltenden Allgemei-
nen Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsétzlich oder grob
fahrldssig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe betrégt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfiillung
seiner Verpflichtung nach dem fiir ihn geltenden Allgemeinen Preis zusitzlich zu zahlen ge-
habt hétte. Sie darf langstens fiir einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absétze 1 und 2
Uber einen geschétzten Zeitraum, der langstens sechsMonate betragen darf, erhobenwerden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fir Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu ver-
wenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung
durchfiihrenden Dritten erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dassdie-
se vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2. anl&sslich eines Lieferantenwechsels oder

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Uberpriifung der Ablesung
erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm
nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2
fr eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstiick und die Raume des
Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Ver-
brauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Ver-
brauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berlicksichtigung der tatséchlichen Ver-
haltnisse schéatzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Sel bstablesung nicht oder
verspétet vornimmt.
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§ 12 Abrechnung
(1) Der Gasverbrauch wird nach Mal3gabe des § 40 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes
abgerechnet.

(2) Andernsichinnerhalb einesAbrechnungszeitraums die verbrauchsabhéngigen Preise, so
wird der fiir die neuen Preise maBgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der fur Haushaltskunden mal3geblichen
Erfahrungswerte angemessen zu beriicksichtigen. Entsprechendes gilt bei Anderung des
Umsatzsteuersatzes und erl 6sabhangiger Abgabensétze.

(3) ImFalleeiner Belieferung nach 8 2Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauscha-
le zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulassig, es sei denn, der Kunde kann einen ge-
ringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch fir mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger fur
das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese
ist anteilig fir den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt
abgerechneten Zeitraum zu berechnen. I st eine solche Berechnung nicht mdglich, so bemisst
sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden.
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemes-
sen zu berticksichtigen.

(2) Andern sich die Allgemeinen Preise, so kénnen die nach der Preisanderung anfallenden
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisanderung entsprechend angepasst
werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so
ist der Ubersteigende Betrag unverziglich zu erstatten, spatestens aber mit der nachsten Ab-
schlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhétnissessind zu viel
gezahlte Abschlage unverziglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fir den Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umsténden des Einzelfalles Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hiertiber ausdriicklich und in
versténdlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Hohe und die
Griinde der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fur ihren Wegfall anzugeben.

(2) DieVorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berticksich-
tigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum iber mehrere Monate und erhebt der Grund-
versorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teil-
betragen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der néchsten Rechnungserteilung zu verrech-
nen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen
Bargeld- oder Chipkartenzéhler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.
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§15 Sicherheitdeistung
(1) Istder Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der
Grundversorger in angemessener Hohe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Biirgerlichen Ge-
setzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kundein Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unver-
zliglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhéltnis nach, so kann
der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hin-
zuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) DieSicherheitist unverziiglich zuriickzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt
werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschlage

(1) Vordrucke fir Rechnungen und Abschldge miissen einfach versténdlich sein. Diefir die
Forderung maf3geblichen Berechnungsfaktoren sind vollsténdig und in algemein verstandli-
cher Form auszuweisen.

(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des vergleichbaren Vor-
jahreszeitraums anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Anderungen der All-
gemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuwei sen.

(3) Der Grundversorger hat in den erganzenden Bedingungen mindestens zwei mdgliche
Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen und Abschlage werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt,
friihestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung féllig. Einwénde
gegen Rechnungen und A bschlagsberechnungen berechtigen gegentiber dem Grundversorger
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
1. soweit die ernsthafte M&glichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder
2. sofern
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist
und
b) der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt
und solange durch die Nachprifung nicht die ordnungsgemél3e Funktion des M essgeréts
festgestellt ist.
§ 315 des Burgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unber(hrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen |asst, die dadurch entstande-
nen Kosten fur strukturell vergleichbare Falle pauscha berechnen; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewohnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht tbersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundl age nachzuwei sen.

(3) Gegen Anspriiche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder
rechtskréftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.
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§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt einePriifung der Messeinrichtungen eine UberschreitungderVerkehrsfehlergrenzen
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Uber-
zahlung vom Grundversorger zurlickzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzu-
entrichten. 1st die Grof3e des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messein-
richtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch fir die Zeit seit der letzten
fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjihrigen
Verbrauchs durch Schétzung; die tatséchlichen Verhé tnisse sind angemessen zu beriicksich-
tigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemafen Funktion einer
Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte
korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.

(2) Anspriiche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ab-
lesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen grof3eren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf [&ngstens drei Jahre be-
schrénkt.

Teil 5
Beendigung des Grundver sorgungsver haltnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht
unerheblichem Mal3e schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um
den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfullung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zustandigen Netzbetreiber nach
8§24 Abs. 3 der Niederdruckanschlussverordnungmitder Unterbrechung der Grundversorgung
zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung aufer Verhaltnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mah-
nung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht auf3er
Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im
Voraus anzukiindigen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverziglich wiederherstellen zu lassen,
sobald die Gruinde fur ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten konnen fiir struk-
turell vergleichbare Félle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu
erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.
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§20 Kundigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines
Ka endermonats gekiindigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag
mit zweiwOchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kiindigen. Eine Kiindigung
durch den Grundversorger ist nur moglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) DieKindigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kiindigung des Kun-
den innerhalb einer Frist von zwel Wochen nach Eingang in Textform bestétigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte flir den Fall einer Kiindigung des
Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§21 Fristlose Kiindigung

Der Grundversorger ist in den Féllen des 8 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhaltnis frist-
los zu kiindigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der
Grundversorger zur fristlosen Kiindigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher ange-
droht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand fiir die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist
der Ort der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 Ubergangsregelung

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch &ffentliche Bekanntgabe und Verot-
fentlichung auf seiner Internetseite Gber die Vertragsanpassung nach § 115Abs. 2 Satz 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. DieAnpassung erfol gt, soweit die Frist nach § 115
Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die 6ffentliche
Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

10

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588838. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.



Artikel 3 der Verordnung
zum Erlass von Regelungen fir die Grundversorgung von Haushaltskunden
und die Ersatzversorgung im Energiebereich
vom 26. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2391, 2396):

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

Berlin, den 26. Oktober 2006

Der Bundesminister
fUr Wirtschaft und Technologie
Michael Glos

11

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588838. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.



copyright Verlag So erreichen Se VWEW

VWEW Energieverlag GmbH, VWEW Energieverlag GmbH Fon 069/7104687-318
Frankfurt am Main Buchverlag/Fachinformationen Fax 069/7104687-359
ISBN 978-3-8022-0947-5 Kleyerstr. 88 eMail vertriecb@vwew.de
Stand Oktober 2008 D-60326 Frankfurt am Main web  www.vwew.de

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588838. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.


www.vwew.de
www.vwew.de
mailto:vertrieb@vwew.de
mailto:vertrieb@vwew.de

VWEW-2Dokument

Lizenz- und Nutzungsbedingungen

<

Die Nutzung dieses eDokuments ist nur seinem Kéufer gestattet.

¢ Das eDokument und sein Inhalt sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich
geschutzt. Mit dem Erwerb des eDokuments erhalt der Kaufer bzw. Nutzer das
einfache Nutzungsrecht an einem PC-Arbeitsplatz (Einzelplatz-Lizenz).

¢ Der Kaufer bzw. Nutzer darf dieses eDokument nur fur die eigene Tatigkeit
nutzen.

¢ Jede zweckfremde Nutzung und Verwertung auflerhalb der rechtlichen

Grenzen, insbesondere des Urheberrechts, ist unzuléssig.

Nicht gestattet sind insbesondere

¢ eine Weitergabe an oder die Nutzung durch Ubergeordnete und/oder
rechtlich verbundene Unternehmen (z.B. Holding) oder Gesellschafter des
Unternehmens;

¢ eine Weiterleitung an andere Unternehmen wie Versorgungsunternehmen,
Industrieunternehmen usw. oder Mitarbeiter solcher Unternehmen;

¢ Bearbeitung, Vervielfaltigung, Ubertragung und/oder Speicherung auf
Datentragern jeder Art;

¢ die vollstandige, teilweise oder auszugsweise Nutzung zur gewerblichen
Verwendung und zur kommerziellen Auskunfterteilung, wie beispielsweise
Erstellung und Verteilung/Verkauf von Print-Ausgaben dieses eDokuments.

Mit dem download dieses eDokuments akzeptieren Sie diese
Lizenz- und Nutzungsbedingungen.

Stand 10.3.2008

© VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588838. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zuléassig.



	GasGVV
	Inhaltsübersicht
	Teil 1 Allgemeine Bestimmungen
	§ 1	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
	§ 2	Vertragsschluss
	§ 3	Ersatzversorgung

	Teil 2 Versorgung
	§ 4	Bedarfsdeckung
	§ 5	Art der Versorgung
	§ 6	Umfang der Grundversorgung
	§ 7	Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten

	Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
	§ 8	Messeinrichtungen
	§ 9	Zutrittsrecht
	§ 10	Vertragsstrafe

	Teil 4 Abrechnung der Energielieferung
	§ 11	Ablesung
	§ 12	Abrechnung
	§ 13	Abschlagszahlungen
	§ 14	Vorauszahlungen
	§ 15	Sicherheitsleistung
	§ 16	Rechnungen und Abschläge
	§ 17	Zahlung, Verzug
	§ 18	Berechnungsfehler

	Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses
	§ 19	Unterbrechung der Versorgung
	§ 20	Kündigung
	§ 21	Fristlose Kündigung

	Teil 6 Schlussbestimmungen
	§ 22	Gerichtsstand
	§ 23	Übergangsregelung


	Inkrafttreten
	Impressum
	Lizenz- und Nutzungsbedingungen	



